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1 Prufungsauftrag
Der Birgermeister der
Stadt Trebsen
— im Folgenden auch kurz ,Stadt* genannt —

hat mich beauftragt, den Jahresabschluss vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 unter
Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchfiihrung und den Rechenschaftsbericht fir das
Haushaltsjahr 2014 als ortlicher Prufer gemaRl 8 104 Abs. 1 i.V.m. § 103 Abs. 1 SéachsGemO
nach berufsiiblichen Grundséatzen zu prifen sowie tGiber das Ergebnis meiner Prifung schriftlich
Bericht zu erstatten.

Dem Priufungsauftrag vom 8. Oktober 2018 lag der Beschluss des Stadtrates vom
2. Oktober 2018 aufgrund meines vorliegenden Angebotes zugrunde.

Die Stadt hat fur die Aufstellung des Jahresabschlusses die allgemeinen Vorschriften der
SachsGemO und der SachsKkomHVO-Doppik angewendet. Die Stadt hat gemafl § 88 Abs. 5
SachsGemO in der Fassung vom 4. Marz 2014 (zuletzt geéandert am 13. Dezember 2017) auf die
Erstellung von Rechenschaftsbericht und Anhang einschliel3lich aller Anlagen verzichtet. Bei
Anwendung dieser Vereinfachungsvorschrift besteht der Jahresabschluss fur die Haushaltsjahre
bis einschlielich 2015 aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermégensrechnung (,Verklrzter
Jahresabschluss®).

Der Jahresabschluss ist nach § 104 SachsGemO prifungspflichtig.

Ich bestatige, dass ich bei meiner Abschlussprifung die anwendbaren Vorschriften zur
Unabhangigkeit gemaf § 103 SachsGemO beachtet habe.

Uber Art und Umfang sowie Uber das Ergebnis meiner Prifung erstatte ich den nachfolgenden
Bericht, der in Ubereinstimmung mit den Grundséatzen ordnungsmaRiger Berichterstattung bei
Abschlussprifungen (IDW PS 450) und 88 8 und 10 Abs. 4 SachsKomPrufVO-Doppik erstellt
wurde.

Der Bericht enthalt in Abschnitt 2 vorweg meine Stellungnahme zum Rechenschaftsbericht.

Die Priufungsdurchfiihrung und die Prifungsergebnisse sind in den Abschnitten 3 und 4 im
Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Priifung erteilte uneingeschrénkte Prifungsvermerk wird
in Abschnitt 5 wiedergegeben.

Meinem Bericht habe ich den gepruften verkirzten Jahresabschluss (Anlage 1), bestehend aus
der Ergebnis-, Finanz- und Vermoégensrechnung, beigeflgt. Die rechtlichen und
finanzwirtschaftlichen Grundlagen der Stadt habe ich in Anlage Il dargestellt.

Fur die Durchfihrung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhaltnis zu Dritten,
liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefligten ,Allgemeine
Auftragsbedingungen fur Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften vom 1. Januar
2017* zugrunde.
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2 Grundsaétzliche Feststellungen
2.1 Rechenschaftsbericht

Die Stadt hat gemaf 8 88 Abs. 5 SachsGemO in der Fassung vom 4. Marz 2014 (zuletzt geéndert
am 13. Dezember 2017) keinen Rechenschaftsbericht erstellt. Eine Stellungnahme zur
Beurteilung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und der Lage der Stadt sowie zu den
wesentlichen zu erwartenden positiven Entwicklungen und die méglichen Risiken der zukiinftigen
Entwicklung von besonderer Bedeutung kann ich damit nicht abgeben.

Auftrag: 30531
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3 Gegenstand, Art und Umfang der Prifung

Gegenstand meiner Prifung waren die Buchfiihrung, der verkirzte Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2014 und die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorschriften zur
Rechnungslegung.

Ich habe nach § 106 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SachsGemO eine Kassenpriifung durchgefiihrt.

Eine Uberpriifung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob
alle Wagnisse beriicksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand meines
Prifungsauftrags.

Die Stadt hat den verkirzten Jahresabschluss nach 8§ 88, 88c SachsGemO unter Beachtung
der Regelungen der SachsKomHVO-Doppik und der VwV KomHSys zu erstellen. Eine
Erganzung um einen Anhang sowie den Rechenschaftsbericht entféllt nach § 88 Abs. 5
SachsGemO.

Die Stadt ist fur die Buchfiihrung und die Aufstellung des verkirzten Jahresabschlusses sowie
die mir gemachten Angaben verantwortlich. Meine Aufgabe ist es, die von der Stadt vorgelegten
Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgeméaRen Prifung zu
beurteilen.

Die Prifungsarbeiten habe ich — mit Unterbrechungen — in den Monaten Mai bis August 2021 in
den R&umen der Stadt in Trebsen und in meinem Biro in Markkleeberg durchgefihrt.
AnschlieRend erfolgte die Fertigstellung des Prifungsberichts.

Ausgangspunkt meiner Prufung war der von mir geprifte und mit einem uneingeschrankten
Prufungsvermerk vom 17. Juli 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013, der
vom Stadtrat unverandert festgestellt wurde.

Als Prufungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Rechnungen von
Lieferanten, Bestatigungen/Kontoauszige der Kreditinstitute, Steuerbescheide und
Messbetragsbescheide sowie das Akten- und Schriftgut der Stadt.

Alle von mir erbetenen Auskiinfte, Aufklarungen und Nachweise sind mir vom Birgermeister und
den zur Auskunft benannten Bediensteten bereitwillig erbracht worden.

Erganzend hierzu hat mir der Birgermeister in der berufsiblichen Vollstandigkeitserklarung
schriftlich bestatigt, dass in dem zu prifenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen
Vermogensgegenstande/Vermdgenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen
bertcksichtigt, samtliche Aufwendungen und Ertrage sowie Auszahlungen und Einzahlungen
enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und mir alle bestehenden Haftungsverhéltnisse
bekannt gegeben worden sind.

Bei Durchfuhrung meiner Jahresabschlussprifung habe ich die Vorschriften der SdchsKom-
PrifVO-Doppik, 88 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaniger Abschlusspriifung beachtet. Danach habe ich meine Priifung problemorientiert
— jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprifung — so angelegt, dass ich
UnregelmaBigkeiten und VerstoBe gegen die gesetzlichen Vorschriften, die zu wesentlichen
falschen Angaben im verkirzten Jahresabschluss der Stadt fiihren, héatte erkennen mussen.

Der Prifung lag eine Planung der Prifungsschwerpunkte unter Berlcksichtigung meiner
vorlaufigen Lageeinschatzung der Stadt und eine Einschatzung der Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter
Prifungsansatz). Die Einschatzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen tber die rechtlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Besondere Risiken fir die Stadt und daraus resultierende Risiken fiir den Jahresabschluss sind
aus Gesprachen mit dem Bilrgermeister, der Kdmmerin und weiteren Mitarbeitern der Stadt
bekannt.
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Aus den im Rahmen der Prifungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende
Prifungsschwerpunkte:

e Zu- und Abgange zum Anlagevermdgen
¢ Vereinnahmung von Zuweisungen der offentlichen Hand

Ausgehend von einer vorlaufigen Beurteilung des IKS habe ich bei der Festlegung der weiteren
Prifungshandlungen die Grundséatze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.
Sowohl die analytischen Prifungshandlungen als auch die Einzelfallprifungen wurden daher
nach Art und Umfang unter Berlcksichtigung der Bedeutung der Prifungsgebiete und der
Organisation des Rechnungswesens in ausgewahlten Stichproben durchgefuhrt. Die Stichproben
wurden so ausgewahlt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des
Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermdglichen, die Einhaltung der gesetzlichen
Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prifen.

Zur Prifung des Nachweises der Vermdgens- und Schuldposten der Stadt habe ich auf
Bankbestatigungen verzichtet und alternative Prifungshandlungen durchgefuhrt.

Bei der Kassenprufung habe ich 88 15 und 16 SachsKomPrufVO-Doppik beachtet.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgefuhrten Prifungshandlungen sind in meinen
Arbeitspapieren festgehalten.
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4 Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslegung
4.1 OrdnungsmaRigkeit der Rechnungslegung
4.1.1 Buchfihrung und weitere geprufte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanzrechnung (doppisch) und Anlagenbuchhaltung) der Stadt erfolgt
auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms IFRSachsen.Ki-Sa, Version
4.1 der KISA. Das ist Programm von der SAKD zertifiziert worden.

Das von der Stadt eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht
der GroRe der Stadt angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der
Arbeitsablaufe vor.

Die Organisation der Buchflihrung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem
ermdglichen die vollstandige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der
Geschéftsvorfalle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und
Ubersichtlich geordnet.

Die Informationen, die aus den weiteren gepriften Unterlagen entnommen wurden, fihren zu
einer ordnungsgemaé&Ren Abbildung in Buchfiihrung und verkirztem Jahresabschluss.

Insgesamt lasst sich feststellen, dass die Buchfihrung und die weiteren gepriften Unterlagen
(einschliel3lich Belegwesen und internem Kontrollsystem) nach meinen Feststellungen den
gesetzlichen Vorschriften einschlieBlich der Grundsatze ordnungsmaRiger Buchflhrung
entsprechen. Die Priifung ergab keine Beanstandungen.

Die Kassenprufung ergab keine Beanstandungen.
4.1.2 Jahresabschluss

Der vorliegende nach § 88 Abs. 5 SdchsGemO verkiirzte Jahresabschluss zum 31. Dezember
2014 wurde gemaR den 88 88, 88c SédchsGemO unter Beachtung der Regelungen der
SachsKomHVO-Doppik und der VwV KomHSys erstellt.

Die Vermogens-, Finanz- und Ergebnisrechnung sind ordnungsgemal aus der Buchfiihrung und
den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem
Schema des 8§ 51 SdchsKomHVO-Doppik. Die Ergebnis- und die Finanzrechnung wurden in
Staffelform gemanR den 8§ 48 bzw. 49 SdchsKomHVO-Doppik aufgestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach meinen Feststellungen im Wesentlichen den
gesetzlichen Vorschriften einschliel3lich der Grundsétze ordnungsmafiger Buchfiihrung. Die
Prifung ergab keine Beanstandungen.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss insgesamt, d. h. die Gesamtaussage
aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und Anhang, kénnen nicht
getroffen werden, da die Stadt in Anwendung von § 88 Abs. 5 SachsGemO keinen Anhang erstellt
hat.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

In dem Jahresabschluss der Stadt wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
zugrunde gelegt:

o Die Bilanzierung und Bewertung der Vermogensgegenstande erfolgte vorrangig nach
Anschaffungs- und Herstellungskosten (8 38 SachsKomHVO-Doppik). Ersatzwerte
wurden (in der Eroffnungsbilanz) in den Fallen angewendet, in denen keine bzw. keine
vollstandigen Unterlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vorlagen.

Auftrag: 30531
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e Vermogensgegenstande des Anlagevermogens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist
(abnutzbares Anlagevermdgen), werden planméaRig linear und ggf. aul3erplanméaRig
(aufgrund von Uber die hormale Abnutzung hinausgehendem Verschleil3) abgeschrieben.

o Fordermittel wurden anhand der Verwendungsnachweise und vorliegenden Bescheide
bemessen und analog der geforderten Vermodgensgegenstédnde abgeschrieben.

e Finanzanlagen werden zum anteiligen Eigenkapital ggf. unter Beriicksichtigung
dauerhafter Wertminderungen angesetzt.

o Forderungen werden zum Nominalbetrag abziglich erforderlicher Wertberichtigungen
bilanziert.

e Sonderposten sind mit den urspriinglichen Betrdgen abziglich der bis zum Bilanzstichtag
vorzunehmenden Auflésungen angesetzt worden. Bei Zuwendungen flr nicht abnutzbare
Vermobgensgegenstande unterbleibt eine Aufldsung des Sonderpostens bis zum Abgang
des Vermogensgegenstands.

o Rickstellungen sind in Hohe des auf Grundlage einer sachgerechten und
nachvollziehbaren Schatzung ermittelten notwendigen Erfillungsbetrages angesetzt.

e Verbindlichkeiten sind mit dem Erfullungsbetrag passiviert.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsatzlich unverandert zum Vorjahr
angewendet.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende MaRnahmen

Sachverhaltsgestaltende MalRnahmen mit wesentlicher Ergebnisauswirkung habe ich nicht
festgestellt.

4.3 Analyse der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
4.3.1 Analyse der Vermdgens- und Finanzlage

In der folgenden Bilanzlbersicht sind die Bilanzposten zum 31. Dezember 2014 nach
wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden
Bilanzposten zum 31. Dezember 2013 gegenibergestellt. Die Analyse ist nicht auf eine
umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt ausgerichtet. Zudem ist die
Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - im
Zeitablauf relativ begrenzt.

Zur Darstellung der Vermogensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig
(Falligkeit groRRer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermodgen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur zur Analyse der Finanzierung werden die Bilanzposten der
Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital und den Sonderposten zugeordnet, wobei innerhalb
des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Falligkeit - auch einzelner Tilgungsraten -
groéRer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfligbarkeit erfolgt.

Auftrag: 30531
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31.12.2014 31.12.2013 | Veranderung
TEUR| % |TEUR| % |TEUR| %

Vermdgensstruktur

Immaterielle Vermogensgegenstande und

Sachanlagevermdgen 22.842| 87,4|22.690| 91,0 152 0,7
Finanzanlagevermdgen 1.677 6,4 1.834 74 -157 -8,6
Langfristig gebundenes Vermogen 24.519| 93,8|24.524| 98,4 -5 0,0
Ubriges Umlaufvermégen und Rechnungsabgrenzung 414 1,6 164 0,7 250 152,4
Flissige Mittel 1.212 4,6 234 0,9 978| 417,9
Kurzfristig gebundenes Vermdgen 1.626 6,2 398 1,6| 1.228| 308,5

26.145| 100,0{ 24.922| 100,0| 1.223 4,9

Kapitalstruktur

Eigenkapital 12.540| 48,0|11.523| 46,3 1.017 8,8
Sonderposten 10.909| 41,6|10.080| 40,4 829 8,2
Langfristige Fremdmittel (Bankdarlehen und

langfristige Rickstellungen) 458 1,8 633 2,5 -175| -27,6
Langfristig verfigbare Mittel 23.907| 91,4|22.236] 89,2 1.671 7,5
Riickstellungen 2.001 7,7 2.255 9,1 -254| -11,3
Kurzfristiger Anteil der Bankdarlehen 54 0,2 58 0,2 -4 -6,9
Ubrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung 183 0,7 373 1,5 -190| -50,9
Kurzfristige Fremdmittel 2.238 8,6] 2.686| 10,8| -448| -16,7

26.145| 100,0{24.922| 100,0] 1.223 4,9

Das gemeindliche Vermdgen ist (typisch fir Kommunen) im Wesentlichen in Sachanlagen
gebunden. Die Sachanlagen (TEUR 22.837) werden vollstandig durch langfristig verfligbare
Mittel, davon mit TEUR 10.909 durch Sonderposten, deren Auflosung zukiinftig die Ertragslage
starkt, finanziert. Der Anstieg im Sachanlagevermogen ist zuriickzufihren auf die Investitionen
(hauptsachlich in die Infrastruktur), die die planmafligen Abschreibungen von TEUR 769
Ubersteigen. Mit den Investitionen verbunden ist auch der Anstieg der Sonderposten und der
Ruckgang der kurzfristigen Fremdmittel, da Verbindlichkeiten aus bereits beschiedenen
Fordermitteln mit Fertigstellung der Investitionen in den Sonderposten umgegliedert wurden. Die
Zunahme des ubrigen Umlaufvermdgens ist den kurzfristigen Forderungen aus noch
ausstehenden Férdermitteln geschuldet.

Die Stadt verfugt tber TEUR 1.212 flussige Mittel zur laufenden Kassenhaltung. Die Bankkredite
von TEUR 307 (lang- und kurzfristiger Teil zusammen) und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen von TEUR 46 liegen mit EUR 91 pro Einwohner! deutlich unter dem Schnitt
sachsischer kreisangehériger Gemeinden von EUR 623 pro Einwohner (Statistisches Landesamt:
Schulden der offentlichen Haushalte und ihrer offentlichen Fonds, Einrichtungen und
Unternehmen des Freistaates Sachsen, 31. Dezember 2014, S. 21).

Der Anstieg im Eigenkapital ist auf das erwirtschaftete positive Gesamtergebnis (TEUR 1.017)
zuruickzufiihren. Der Uberschuss im ordentlichen Ergebnis von TEUR 557 wurde genutzt, um den
vorgetragenen Fehlbetrag des Vorjahres auszugleichen. Der verbleibende Betrag wurde der
Rucklage zugefiihrt. Das positive Sonderergebnis steht zum Uberwiegenden Teil mit den
nunmehr eintreffenden Fordermitteln fir Hochwasserschaden im Zusammenhang und wurde
zum Abbau des Fehlbetrages aus dem Vorjahr verwendet. Die Stadt geht davon aus, dass in
Folgejahren ausgereichte Fordermittel diesen Fehlbetrag ausgleichen.

Bei den Rickstellungen ist die Abnahme im Wesentlichen der Abarbeitung von
Hochwassermafinahmen geschuldet.

1 Per 31. Dezember 2014 hatte die Stadt 3.895 Einwohner (Quelle: Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen: Bevolkerung
des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewahlter Berichtsmonate nach Gemeinden — Gebietsstand 31. Dezember
2015)

Auftrag: 30531



KOMM-TREU
12 -

35. Uber die Veranderung der Finanz- und Liquiditatslage gibt folgender zusammengefasster Plan-
Ist-Vergleich der Finanzrechnung Aufschluss.

Veran-
IST 2013 | IST 2014 | derung PLAN
TEUR TEUR TEUR
Steuern 2.091 3.145 1.054 2.031
Zuwendungen und Umlagen 2.230 2.691 461 3.543
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 398 449 51 413
Personalauszahlungen -863 -934 -71 -913
Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -1.215| -1.079 136| -2.224
Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit -2.796| -2.984 -188| -2.869
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstatigkeit -155 1.288 1.443 -19
Einzahlungen aus Zuschussen, Fordermitteln sowie VerdufRerungen 1.041 702 -339 1171
Auszahlungen fur Investitionen in das Sachanlagevermégen -916 -954 -38[  -1.439
Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstéatigkeit 125 -252 -377 -268
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 140
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -60 -58 2 -60
Veranderung der Kassenkredite 0 0 0 0
Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstatigkeit -60 -58 2 80
Zahlungswirksame Veranderung des Finanzmittelbestandes -90 978 1.068 -207
Haushaltsunwirksame Veranderung des Finanzmittelbestandes -2 0 2 0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 326 234 -92 234
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 234 1.212 978 27

Die Finanzlage hat sich, gemessen an der Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus der
laufenden Verwaltungstatigkeit, im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr deutlich verbessert. Dies
liegt hauptséchlich daran, dass wesentlich héhere Einzahlungen aus Steuern anfielen. Im
Vorjahresvergleich flossen auch hohere Zuwendungen, der Plan ging jedoch von
Mehreinzahlungen insbesondere fir die Hochwasserschaden aus. Die Auszahlungen fur
Hochwasserschadden waren ebenfalls in deutlich grof3erem Umfang geplant, was zu einer
deutlichen Abweichung vom Budget bei den Sach- und Dienstleistungen fiihrte.

Die Investitionsauszahlungen (TEUR 954) wurden durch Fordermittel und Beitrage (TEUR 614),
Verkaufe von Anlagevermdgen (TEUR 88) und im Ubrigen aus der laufenden Kassenhaltung
finanziert.

Kredite wurden planméafig getilgt. Die Neuaufnahme von Darlehen im Berichtsjahr erfolgte nicht.
Insgesamt liegt der Finanzmittelbestand um TEUR 1.185 Uber Plan.

Die Zahlungsfahigkeit der Stadt war im Berichtszeitraum und bis zur Beendigung meiner Prifung
jederzeit gegeben.

Auftrag: 30531
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4.3.2 Ertragslage

Die aus der Ergebnisrechnung abgeleitete Darstellung fir das Haushaltsjahr 2014 zeigt im
Vergleich zum Haushaltsplan und zum Vorjahr folgendes Bild der Ertragslage. Die Aussagekraft
der Daten ist aufgrund der Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung 2014 (Schatzung von
Abschreibungen) relativ begrenzt.

IST 2013 | IST 2014 Veranderung PLAN

TEUR TEUR TEUR % TEUR
Steuern 2.023 3.164 1.141 56,4 2.031
Zuwendungen und Umlagen 2.370 2.444 74 3,1 2.160
Andere ordentliche Ertrage 576 502 -74 -12,8 413
Personalaufwendungen -800 -814 -14 1,8 -794
Sach- und Dienstleistungen -935 -813 122 -13,0 -1.019
Abschreibungen -834 -775 59 -71 -354
Andere ordentliche Aufwendungen -2.825 -3.151 -326 11,5 -2.868
Ordentliches Ergebnis -425 557 982 >100,0 -431
Sonderergebnis -1.480 460 1.940 >100,0 215
Gesamtergebnis -1.905 1.017 2.922 >100,0 -216

Im ordentlichen Ergebnis von TEUR 557 (Planabweichung +TEUR 988) sind im Plan angesetzte
Abschreibungen (TEUR 354) und Auflésungen von Sonderposten (TEUR 149) mit geschatzten
Werten enthalten. Diese geschatzten Werte tragen im Ist zu mit -TEUR 386 zum Ergebnis bei, im
Plan mit -TEUR 205, die daraus resultierende Abweichung allein betragt -TEUR 181.

Diese ist im Wesentlichen auf die um TEUR 1.133 hoéheren Steuerertrage hauptsachlich aus
Gewerbesteuer. Zwar liegen die Aufwandspositionen insgesamt mit TEUR 518 dber Plan mit
Einsparungen nur bei den Sach- und Dienstleistungen, jedoch zusammen mit den deutlichen
Mehrertragen bei Steuern und ebenfalls etwas hoheren Zuwendungen und anderen ordentlichen
Ertragen wurde ein deutlich verbessertes ordentliches Ergebnis erreicht.

In den anderen Ertragen sind es hauptsachlich die Ertrage aus Kostenerstattungen, die héher als
budgetiert ausfielen. Die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen
insbesondere Unterhaltungsaufwendungen fur Gebaude und Infrastruktur.

Im Vergleich zum Vorjahr sind es ebenfalls die deutlich héheren Steuerertrage, die
hauptursachlich fur das positive ordentliche Ergebnis sind. Die héheren anderen ordentlichen
Aufwendungen sind im Wesentlichen das Ergebnis héherer Umlagen.

Das Sonderergebnis steht mit den Ertragen aus Fordermitteln fir die Beseitigung der
Hochwasserschaden und Verkdufen von Anlagevermdgen in Zusammenhang.

Auftrag: 30531
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5 Wiedergabe des Prifungsvermerks und Schlussbemerkung

38. Nach dem abschlieRenden Ergebnis meiner Prifung habe ich dem nach § 88 Abs. 5 SdchsGemO
in der Fassung vom 13. Dezember 2017 verkirzten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
der Stadt Trebsen unter dem Datum vom 13. August 2021 den folgenden uneingeschrankten
Prufungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

»Prufungsvermerk des ortlichen Prifers geméaR § 10 Abs. 4 SdchsKomPrufVO-Doppik

Ich habe den nach 8§ 88 Abs.5 SachsGemO verkirzten Jahresabschluss — bestehend aus
Ergebnis-, Finanz- und Vermdgensrechnung - zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der
Buchfihrung der Stadt Trebsen geprift. Die Buchfihrung und die Aufstellung des
Jahresabschlusses nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung
des Birgermeisters. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgefiihrten Prifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung abzugeben.

Ich habe meine ortliche Prifung nach 8§ 104 SachsGemO und in analoger Anwendung von § 317
HGB unter Beachtung der Regelungen der Sachsische Kommunalprifungsverordnung-Doppik
sowie der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaéRiger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und Versto3e, die zu wesentlich falschen Angaben im
verkirzten Jahresabschluss fuhren, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Tatigkeit und Gber das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen Uber moégliche Fehler
bertcksichtigt. Im Rahmen der  Prufung  werden die  Wirksamkeit  des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in
Buchfuihrung und Jahresabschluss tberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen des Birgermeisters. Ich bin der Auffassung, dass meine Prifung
eine hinreichend sichere Grundlage fiir meine Beurteilung bildet.

Meine Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
nach § 88 Abs. 5 SachsGemO verkirzte Jahresabschluss — bestehend aus Ergebnis-, Finanz-
und Vermogensrechnung - den gesetzlichen Vorschriften.*

Auftrag: 30531



39.

40.

KOMM-TREU

Den vorstehenden Prifungsbericht erstatte ich in Ubereinstimmﬁng mit den gesetzlichen
Vorschriften, §§ 8 und 10 Abs. 4 SachsKomPrifVO-Doppik und den Grundséatzen ordnungs-
maRiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Prifungsvermerks aulierhalb dieses
Prufungsberichts bedarf meiner vorherigen Zustimmung. Bei Verdéffentlichungen oder Weitergabe
des Jahresabschlusses in einer von der bestéatigten Fassung abweichenden Form (einschliefllich
der Ubersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern
hierbei mein Prifungsvermerk zitiert oder auf meine Prifung hingewiesen wird.

Markkleeberg, den 13. August 2021

KOMM-TREU GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

£Z,
Kathrin Broda
Wirtschaftsprufer

Auftrag: 30531
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3056 Stadtverwaltung Trebsen

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 Sd&chsKomHVO-Doppik

Seite 1 von 3

Druckliste: F60012 EFRG Haushaltsjahr 2014
Ergebnis des Planansatz’ des | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis des Vergleich
Vorjahres Haushaltsjahres Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Spalte 4 /. Spalte 3)
01-12/13 01-12/14 V,01-12,UA,B/14 01-12/14
EUR
1 2 3 4 5

1 Steuern und ahnliche Abgaben 2.023.080,43 2.030.534,00 2.116.261,22 3.163.607,78 1.047.346,56
darunter: Grundsteuern A und B 395.412,12 395.962,00 395.962,00 398.119,75 2.157,75
Gewerbesteuer 665.344,91 650.000,00 735.727,22 1.723.377,66 987.650,44
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 773.053,00 791.000,00 791.000,00 847.688,38 56.688,38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 173.675,26 178.200,00 178.200,00 179.204,83 1.004,83
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgeldste Sonderposten 2.369.946,93 2.160.298,00 2.205.119,36 2.444.184,92 239.065,56
darunter: allgemeine Schliusselzuweisungen 1.230.413,00 1.216.436,00 1.216.436,00 1.212.090,00 -4.346,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 2.659,14 2.750,00 2.750,00 2.612,28 -137,72
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgeldste Sonderposten 360.558,45 148.883,00 148.883,00 383.595,53 234.712,53
3 + sonstige Transferertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.300,29 54.352,00 61.159,64 66.837,86 5.678,22
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 45.843,27 89.257,00 89.257,00 67.872,52 -21.384,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.367,25 109.550,00 117.936,00 204.817,71 86.881,71
7 + Zinsen und sonstige Finanzertrage 54.441,20 45.500,00 45.500,00 53.530,52 8.030,52
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + sonstige ordentliche Ertrage 246.481,30 114.650,00 114.650,00 108.751,33 -5.898,67
10 = ordentliche Ertrage (Nummer 1 bis 9) 4.969.460,67 4.604.141,00 4.749.883,22 6.109.602,64 1.359.719,42
11 Personalaufwendungen 800.167,87 794.005,00 794.005,00 814.336,63 20.331,63
darunter : Zufiihrungen zu Rickstellungen fir Entgeltzahlungen fir Zeiten der Freistellung von der Arbeit 30.180,51 4.500,00 4.500,00 3.034,30 -1.465,70
12 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 935.428,63 1.018.571,00 1.030.008,04 813.304,27 -216.703,77
14 + planmaRige Abschreibungen 833.861,11 353.509,00 354.458,56 775.343,46 420.884,90
15 + Zinsen und ahnliche Aufwendungen 14.168,00 21.660,00 19.454,56 8.196,46 -11.258,10
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten fir geleistete 2.484.571,40 2.583.413,00 2.725.815,01 2.722.292,08 -3.522,93

Investitionsférderungsmafnahmen
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 326.571,07 264.466,00 254.802,38 418.950,55 164.148,17
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 5.394.768,08 5.035.624,00 5.178.543,55 5.552.423,45 373.879,90
19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) -425.307,41 -431.483,00 -428.660,33 557.179,19 985.839,52
20 auBerordentliche Ertrage 196.032,14 1.510.810,00 1.512.615,00 505.876,16 -1.006.738,84
21 auBerordentliche Aufwendungen 1.675.981,47 1.295.650,00 1.295.650,00 45.717,88 -1.249.932,12
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) -1.479.949,33 215.160,00 216.965,00 460.158,28 243.193,28
23 | = Gesamtergebnis als Uberschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22) -1.905.256,74 -216.323,00 -211.695,33 1.017.337,47 1.229.032,80
24 veranschlagte Abdeckung von Fehlbetragen des ordentlichen Ergebnises aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 0,00 0,00 0,00 -425.307,41 -425.307,41

Nr. 20 SachsKomHVO-Doppik

Folgeseite: 2



3056 Stadtverwaltung Trebsen Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SachsKomHVO-Doppik Seite 2 von 3
Druckliste: F60012 EFRG Haushaltsjahr 2014
Ergebnis des Planansatz’ des | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis des Vergleich
Vorjahres Haushaltsjahres Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Spalte 4 /. Spalte 3)
01-12/13 01-12/14 V,01-12,UA,B/14 01-12/14
EUR
1 2 3 4 5
25 . Fehlbetréage des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uberschiussen des Sonderergebnisses gedeckt werden
26 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbetrdgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SachsKomHVO-Doppik
27 Fehlbetrage des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Uberschiissen des Sonderergebnisses gedeckt 0,00 0,00 0,00 -460.158,28 -460.158,28
werden
28 | = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27) -1.905.256,74 -216.323,00 -211.695,33 131.871,78 343.567,11
29 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Folgeseite: 3
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Druckliste: F60012 EFRG Haushaltsjahr 2014
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nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

Betrag in EUR

1 Uberschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 131.871,78
2 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird 0,00
3 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Riicklage aus Uberschiissen des Sonderergebnisses verrechnet wird 0,00
4 Uberschuss des Sonderergebnisses, der in die Riicklage aus Uberschiissen des Sonderergebnisses eingestellt wird 0,00
5 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Riicklage aus Uberschiissen des Sonderergebnisses verrechnet wird 0,00
6 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SdchsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre 0,00
vorzutragen ist
7 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird 0,00
8 Verrechnung von Fehlbetragen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital 0,00
9 Verrechnungen von Fehlbetrdgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital 0,00

1

urspriinglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Ende der Druckliste
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Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SachsKomHVO-Doppik
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Druckliste: F60012 EFRG Haushaltsjahr 2014
Ergebnis des Planansatz’ des | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis des Vergleich
Vorjahres Haushaltsjahres Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres (Spalte 4 /. Spalte 3)
01-12/13 01-12/14 V,01-12,UA,B/14 01-12/14
EUR
1 2 3 4 5
1 Steuern und ahnliche Abgaben 2.090.821,41 2.030.534,00 2.116.261,22 3.145.478,52 1.029.217,30
darunter: Grundsteuern A und B 392.377,67 395.962,00 395.962,00 395.800,90 -161,10
Gewerbesteuer 735.739,60 650.000,00 735.727,22 1.710.261,18 974.533,96
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 773.562,84 791.000,00 791.000,00 847.169,66 56.169,66
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 173.774,84 178.200,00 178.200,00 177.619,42 -580,58
2 + Zuwendungen und Umlagen flr laufende Verwaltungstatigkeit 2.230.007,47 3.542.755,00 3.589.381,36 2.691.015,40 -898.365,96
darunter: allgemeine Schliusselzuweisungen 1.230.413,00 1.216.436,00 1.216.436,00 1.212.090,00 -4.346,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 27.877,41 172.050,00 172.050,00 175.788,01 3.738,01
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + offentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeitréage 62.779,86 54.352,00 61.159,64 66.674,69 5.515,05
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 49.326,01 89.257,00 89.257,00 75.639,91 -13.617,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166.481,37 109.550,00 117.936,00 146.599,80 28.663,80
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 54.445,42 45.500,00 45.500,00 53.317,25 7.817,25
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 64.885,61 114.650,00 114.650,00 106.460,19 -8.189,81
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit (Nummern 1 bis 8) 4.718.747,15 5.986.598,00 6.134.145,22 6.285.185,76 151.040,54
10 Personalauszahlungen 862.886,92 912.855,00 912.855,00 934.793,70 21.938,70
11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 + Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen 1.214.618,30 2.223.691,00 2.235.128,04 1.079.066,22 -1.156.061,82
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14.168,00 21.660,00 19.021,35 8.196,46 -10.824,89
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 2.520.555,55 2.583.413,00 2.725.815,01 2.719.643,75 -6.171,26
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 261.738,42 264.466,00 254.802,38 255.941,84 1.139,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit (Nummern 10 bis 15) 4.873.967,19 6.006.085,00 6.147.621,78 4.997.641,97 -1.149.979,81
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstatigkeit als Zahlungsmittelliberschuss/bedarf (Nummer9 ./. -155.220,04 -19.487,00 -13.476,56 1.287.543,79 1.301.020,35
Nummer 16
18 Einzahlun)gen aus Investitionszuwendungen 1.015.189,79 967.426,00 973.458,64 555.263,74 -418.194,90
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeitrdgen und dhnlichen Entgelten fur Investitionstatigkeit 26.028,53 55.000,00 55.000,00 58.468,19 3.468,19
20 + Einzahlung aus der VeraufRerung von immateriellen Vermdgensgegenstanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlung aus der VerauRerung von Grundstilicken, Gebauden und sonstigen unbeweglichen 504,00 148.770,00 148.770,00 88.376,50 -60.393,50
Vermdgensgegenstanden
22 + Einzahlungen aus der Veraufierung von ibrigem Sachanlagevermégen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 + Einzahlungen aus der VeraufRerung von Finanzanlagevermégen und von Wertpapieren des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umlaufvermogens
24 + Einzahlungen fir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Einzahlungen fur Investitionstatigkeit (Nummern 18 bis 24) 1.041.722,32 1.171.196,00 1.177.228,64 702.108,43 -475.120,21

Folgeseite: 2



3056 Stadtverwaltung Trebsen Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SachsKomHVO-Doppik Seite 2 von 3
Druckliste: F60012 EFRG Haushaltsjahr 2014
Ergebnis des Planansatz’ des | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis des Vergleich
Vorjahres Haushaltsjahres Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres (Spaite 4 /. Spalte 3)
01-12/13 01-12/14 V,01-12,UA,B/14 01-12/14
EUR
1 2 3 4 5
26 Auszahlung flr den Erwerb von immateriellen Vermdgensgegenstanden 0,00 0,00 5.014,66 5.014,66 0,00
27 + Auszahlungen fiir den Erwerb von Grundstiicken und Gebauden und sonstigen unbeweglichen 20.068,67 101.660,00 143.547,75 103.235,16 -40.312,59
Vermdgensgegenstanden
28 + Auszahlungen fiir Baumafinahmen 872.989,71 1.301.450,00 1.265.471,12 825.339,26 -440.131,86
29 + Auszahlungen fur den Erwerb von ubrigem Sachanlagevermdgen 23.004,76 35.450,00 45.958,09 19.967,81 -25.990,28
30 + Auszahlungen fir den Erwerb von Finanzanlagevermégen und von Wertpapieren des Umlaufvermdgens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 + Auszahlungen fir InvestitionsférderungsmaRnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + Auszahlungen fir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 = Auszahlungen fir Investitionstatigkeit (Nummern 26 bis 32) 916.063,14 1.438.560,00 1.459.991,62 953.556,89 -506.434,73
nachrichtlich: Auszahlungen fir den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditahnlichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rechtsgeschaften, die nicht in Position 38 enthalten sind
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstatigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) 125.659,18 -267.364,00 -282.762,98 -251.448,46 31.314,52
35 | = veranschlagter Finanzierungsmitteliiberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34) -29.560,86 -286.851,00 -296.239,54 1.036.095,33 1.332.334,87
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 -140.000,00
Rechtsgeschaften fiir Investitionen
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 - Auszahlungen fir die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschaften 59.956,52 59.783,00 59.783,00 57.666,11 -2.116,89
fur Investitionen
39 + Auszahlungen fur die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstatigkeit [[Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)] -59.956,52 80.217,00 80.217,00 -57.666,11 -137.883,11
41 = Anderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) -89.517,38 -206.634,00 -216.022,54 978.429,22 1.194.451,76
42 Einzahlungen aus Darlehensriickflissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 - Auszahlungen flr die Gewahrung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 109.744,04 0,00 0,00 9.334,22 9.334,22
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 111.933,61 0,00 0,00 9.556,91 9.556,91
46 | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgangen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] -2.189,57 0,00 0,00 -222,69 -222,69
47 | Uberschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46) -91.706,95 -206.634,00 -216.022,54 978.206,53 1.194.229,07
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 89.057,65 0,00 0,00 0,00 0,00
49 - Auszahlungen fiir die Tilgung von Kassenkrediten 89.057,65 0,00 0,00 0,00 0,00
50 | = Verénderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49] -91.706,95 -206.634,00 -216.022,54 978.206,53 1.194.229,07
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 325.722,02 234.015,07 234.015,07 234.015,07 0,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 | =Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51) 234.015,07 27.381,07 17.992,53 1.212.221,60 1.194.229,07

Folgeseite: 3
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Druckliste: F60012 EFRG Haushaltsjahr 2014
Ergebnis des Planansatz’ des | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis des Vergleich
Vorjahres Haushaltsjahres Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres (Spalte 4 /. Spalte 3)
01-12/13 01-12/14 V,01-12,UA,B/14 01-12/14
EUR
1 2 3 4 5
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen und Auszahlungen diirfen nicht miteinander verrechnet werden!

' urspriinglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Ende der Druckliste






3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60014

Vermogensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SachsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr: 2014

Seite 1 von 3

Aktiva

Haushaltsjahr
00-12/14
EUR

Vorjahr
00-12/13
EUR

1. Anlagevermogen 24.519.261,68 24.523.615,59
a) Immaterielle Vermdgensgegenstande 4.618,73 1.209,84
b) Sonderposten fir geleistete Investitonszuwendungen 0,00 0,00
c) Sachanlagevermdgen 22.837.395,14 22.688.082,46

aa) Unbebaute Grundstiicke und grundstlicksgleiche 922.489,76 892.400,93
Rechte an solchen
bb)  Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte 9.975.739,93 10.279.029,71
an solchen
cc) Infrastrukturvermogen 10.244.887,09 9.621.846,71
dd)  Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00
ee) Kunstgegenstande und Kulturdenkmaler 232.389,00 232.389,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.322.732,53 1.248.941,82
g9) Betriebs- und Geschaftsausstattung, Tiere 133.206,83 135.435,34
hh)  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.950,00 278.038,95
d) Finanzanlagevermégen 1.677.247,81 1.834.323,29
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
bb) Beteiligungen 1.677.247,81 1.834.323,29
cc) Sondervermdgen 0,00 0,00
dd)  Ausleihungen 0,00 0,00
ee)  Wertpapiere 0,00 0,00
2. Umlaufvermoégen 1.624.162,58 397.652,12
a) Vorrate 1.855,65 5.165,67
b) Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 347.857,78 143.584,80
Transferleistungen

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des 62.227,55 14.886,58
Umlaufvermogens

d) Liquide Mittel 1.212.221,60 234.015,07

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.395,25 1.028,16
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.395,25 1.028,16

4, Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
a) Nicht durch Kapitalpositiion gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Summe Aktiva 26.144.819,51 24.922.295,87

Folgeseite: 2
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Druckliste: F60014

Vermogensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SachsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr: 2014

Haushaltsjahr Vorjahr
i 00-12/14 00-12/13
Passiva EUR FUR

1.
a)
b)
aa)

bb)
cc)

dd)
c)

aa)

bb)

cc)
2.
a)

b)

d)

a)

b)

f)

9)

h)

Kapitalposition
Basiskapital
Ricklagen

Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen
Ergebnisses

Riicklage aus Uberschiissen des Sonderergebnisses

Rucklage aus nicht ertragswirksam aufzuldsenden
Zuwendungen

Zweckgebundene und sonstige Ricklagen
Fehlbetrage

Vortrag von Fehlbetragen des ordentlichen
Ergebnisses aus den Vorjahren

Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von
Fehlbetragen des Sonderergebnisses aus den
Vorjahren

Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses
Sonderposten
Sonderposten fiir empfangene Investitionszuwendungen

Sonderposten fiir Investitionsbeitrage
Sonderposten fiir den Gebihrenausgleich
Sonstige Sonderposten

Riickstellungen

Rickstellungen fur Entgeltzahlungen fir Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Rickstellungen fir Rekultivierung und Nachsorge von
Deponien

Ruckstellungen fir die Sanierung von Altlasten und
sonstige UmweltschutzmalRnahmen

Rickstellungen fur ungewisse Verbindlichkeiten aus der
steuerkraftabhangigen Umlage nach § 25a SachsFAG

Ruckstellungen fir ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von Steuerschuldverhaltnissen

Ruckstellungen fir drohende Verpflichtungen aus
anhangigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie
aus Burgschaften, Gewahrvertragen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschaften

Rickstellungen fiir unterlassene Aufwendungen fiir
Instandhaltung im Haushaltsjahr

Rickstellungen fur sonstige vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung
gegenuber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begriindet wurden und die der H6he nach
noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind

12.540.147,11
13.011.090,73
548.847,43
131.871,78

0,00
416.975,65

0,00
-1.019.791,05
0,00

-1.019.791,05

0,00

10.908.727,28
10.345.568,71

346.073,99
0,00
217.084,58
2.205.571,99
205.464,69
0,00

0,00

0,00

0,00

911.496,73

0,00

1.088.610,57

11.522.809,64
13.011.090,73
416.975,65
0,00

0,00
416.975,65

0,00
-1.905.256,74
-425.307,41

-1.479.949,33

0,00

10.080.213,23
9.779.438,38

261.504,83
0,00
39.270,02
2.580.847,35
325.921,76
0,00

0,00

0,00

0,00

911.496,73

0,00

1.343.428,86

Folgeseite: 3
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Druckliste: F60014

Vermoégensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SachsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr: 2014

Seite 3von 3

Haushaltsjahr Vorjahr
: 00-12/14 00-12/13
Passiva EUR EUR
i) Ruckstellungen fur drohende Verluste aus schwebenden 0.00 0,00
Geschéften und aus laufenden Verfahren
i) sonstige Rickstellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten 481.384,11 738.089,83
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 0,00 0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 307.219,85 364.885,96
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0,00 0,00
gleichkommenden Rechtsgeschéften

d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 46.446,53 71.419,14
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 11.873,28 5.407,63
f) Sonstige Verbindlichkeiten 115.844,45 296.377,10
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 8.989,02 335,82
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten 8.989,02 335,82
Summe Passiva 26.144.819,51 24.922.295,87

Summe Aktiva 26.144.819,51 24.922.295,87

Summe Passiva 26.144.819,51 24,922.295,87

Saldo 0,00 0,00

Trebsen, den 9. August 2021

Stefan aiﬂler

Biirgermeister

Ende der Druckliste







KOMM-TREU
-1- Anlage I

Rechtliche und finanzwirtschaftliche Grundlagen

Name

Stadt Trebsen

Hauptsatzung

In der Fassung vom 29. Januar 2018 (Beschluss).

Stadtgebiet

Das Stadtgebiet umfasst neben der Kernstadt die Ortsteile
Neichen, Seelingstadt und Altenhain.

Einrichtungen

Die Stadt betreibt u.a. folgende Einrichtungen:
e Oberschule

Grundschule

Hort, Kindertagesstatten

Ortsfeuerwehren

Gemeinschaftshauser

Wohngebaude

Turnhallen/Sportplatze

Beteiligungen

Die Stadt halt Beteiligungen an der/dem
e KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an
der envia, Dresden,
e Versorgungsverband Grimma-Geithain, Grimma,
e KISA Kommunale Informationsverarbeitung
Sachsen, Leipzig.

Organe

Organe der Stadt sind der Stadtrat und der Birgermeister.

Die Stadt hat folgende beschlieBenden Ausschisse zum
Stadtrat gebildet:

¢ Verwaltungsausschuss

e Technischer Ausschuss

Auftrag: 30531




KOMM-TREU
-2- Anlage I

Aufgaben des
Blrgermeisters

Der Burgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und Leiter
der Stadtverwaltung. Er vertritt die Stadt.

Er ist fUr die sachgeméaRe Erledigung der Aufgaben und den
ordnungsgemaliien Gang der Stadtverwaltung
verantwortlich.

In eigener Zustandigkeit liegen die Geschéfte der laufenden
Verwaltung, insbesondere:

e Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan
bis EUR 20.000,

e Zustimmung zu Uber- und aullerplanmaRigen
Ausgaben bzw. der Verwendung von
Deckungsreserven bis EUR 4.000 im Einzelfall,

e Personalangelegenheiten in den Entgeltgruppen 1
bis 8 sowie Auszubildenden, Praktikanten,
Anwartern,

¢ Nicht im Haushalt einzeln ausgewiesene Zuschiisse
bis EUR 1.000 im Einzelfall,

e Stundungen bis 2 Monate in unbeschrankter Hohe
und Stundungen bis 6 Monate Uber maximal
EUR 3.000,

e Verzichte, Niederschlagungen oder ahnliches bis
EUR 1.000,

e Grundsticksgeschafte bis EUR 2.000 im Einzelfall,

e Miet- und Pachtvertrage bis EUR 2.000 p.a. im
Einzelfall,

e Vermogensveraulerungen bis EUR 4.000 im
Einzelfall,

e Stellung von Birgschaften oder ahnliches bis
EUR 5.000 im Einzelfall.

Kammerin

Frau Iris Kosler ist die Kammerin der Stadt.

Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde am
29. September 2020 vom Stadtrat festgestellt.

Offenlegung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 steht auf der
Homepage der Stadt zur Einsichtnahme zur Verfligung.

Auftrag: 30531
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriifer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschaftspriifern
oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,Wirtschaftsprifer” genannt) und ihren Auftraggebern tber Priifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdricklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdricklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniber.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsatzen ordnungs-
mafiger Berufsauslibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftsprifer ibernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschaftsflh-
rung. Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt,
sich zur Durchfiihrung des Auftrags sachversténdiger Personen zu bedienen.

(2) Die Bertuicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auRRer bei betriebs-
wirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprifer alle fiir
die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vorgéngen und
Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfiihrung des Auftrags von
Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fir die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wahrend der Tatigkeit des
Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
priifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirtschaftsprifer formu-
lierten schriftlichen Erklarung zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers geféhrdet. Dies gilt fiir die Dauer des
Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fur Angebote, Auftrage auf eigene Rech-
nung zu Gbernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftsprifer zur auRerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
mafRgebend. Entwiirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskiinfte des
Wirtschaftspriifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestéatigt werden.
Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auRRerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeits-
ergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschafts-
prifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behérdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die
Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Méngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiillung
durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfiil-
lung kann er die Verglitung mindern oder vom Vertrag zurlicktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurlicktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmadglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Interesse ist. Soweit darliber
hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mangeln muss vom Auftraggeber
unverzuglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriiche nach Abs. 1,

die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjahren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprufers enthalten sind, kdnnen jederzeit vom Wirt-
schaftspriifer auch Dritten gegeniber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRerung auch Dritten
gegenlber zurlickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uber Tatsachen und Umsténde, die ihm
bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprifers fiir Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit,
sowie von Schéaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begriinden, bei einem fahrlassig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaR § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegentiber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer
bestehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-

letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hoéchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezliglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sémtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fiinffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prufungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zuriickzufiih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen, bleibt unberihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefiihrte Priifung im Lage-
bericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfiihrungsauftrage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdricklich den Auftrag tbernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fiir die Einkommensteuer,
Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermogensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschllsse und sonstiger fiir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehdérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprifer berlicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fur die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergiutungsverordnung fiir die Bemessung der Vergiitung anzuwenden ist,
kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergutung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kérper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermdgensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverdauerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erflllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglinstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewahr fiir die vollstdndige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht ibernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusatzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Verglitung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zuléssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Far den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden An-
spruche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fur/Licensed to: KOMM-TREU GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft | 5546873 | 556



	30531 _b Trebsen JA 2014 Bericht
	1 Prüfungsauftrag
	2 Grundsätzliche Feststellungen
	2.1 Rechenschaftsbericht

	3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	4.1.2 Jahresabschluss

	4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen
	4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

	4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
	4.3.1 Analyse der Vermögens- und Finanzlage
	4.3.2 Ertragslage


	5 Wiedergabe des Prüfungsvermerks und Schlussbemerkung

	30531 a_v Anlagenverzeichnis
	30531 a01 00 Jahresabschluss Vorblatt
	30531 a01 01 ER kurz
	30531 a01 02 Finanzrechnung 2014 Positionsnachweis
	30531 a01 03 Bilanz
	30531 a02 rechtliche Verhältnisse
	Rechtliche und finanzwirtschaftliche Grundlagen

	AGB 2017 50261_09-2016 als normale Druckversion zum Einbinden
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



